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Sicherheitsschur bei Luftdruckwaffen - wann muss diese eingeführt sein? 

Solange der Schütze am Stand steht und direkten Zugriff auf sein Sportgerät hat, 

muss die Sicherheitseinrichtung nicht eingeführt werden. Erst wenn er seinen Schüt-

zenstand verlässt, ist dies unbedingt erforderlich. Das Zurücktreten vom Schützen-

stand um sich z.B. auf einen bereitgestellten Stuhl zu setzen, gilt als Verlassen des 

Schützenstandes. Dann ist die Sicherheitseinrichtung einzuführen. 

Wichtig: Wenn die Standaufsicht auf die Sicherheit hinweist, z.B. wenn Aufsichten 

an die Scheibenlinie gehen um bei elektronischen Scheiben die Hintergrundscheibe 

zu wechseln und die Schützen am Schützenstand stehen bleiben. Dann signalisiert 

die Sicherheitsschnur die sichere Ablage des Sportgerätes. 

Dies wurde jetzt so von Gerhard Furnier, Vizepräsident Sport des DSB, so herausge-

geben. 

 

Die Sportordnung definiert den Schützenstand in Regel 0.3.7 wie folgt: Als Schützen-

stand gilt diejenige Fläche, die vom Schützen während der Dauer des Wettkampfes 

genutzt werden kann. 
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